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Antrag 

der Abgeordneten Florian von Brunn, Klaus Adelt, 
Harry Scheuenstuhl, Herbert Woerlein, Annette 
Karl, Natascha Kohnen, Andreas Lotte, Bernhard 
Roos, Günther Knoblauch, Susann Biedefeld SPD 

Bericht zur Umsetzung des Mindestwasserleitfa-
dens 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, zum Entwurf 
des Mindestwasserleitfadens im Ausschuss für Um-
welt und Verbraucherschutz einen Bericht abzugeben. 

In diesem Bericht soll unter anderem auf folgende 
Fragen eingegangen werden: 

─ Bis zu welchem Zeitpunkt werden in Bayern die 
Vorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
in allen betroffenen Gewässern umgesetzt? 

─ Mit welchen Konsequenzen müssen deutsche 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Bayern 
rechnen, sollten die Ziele der WRRL bis zum oben 
genannten Zeitpunkt nicht erfüllt werden? 

─ Durch welche geeigneten Maßnahmen soll eine 
weitere ökologische und chemische Verschlechte-
rung der Gewässer vermieden und deren Zustand 
geschützt bzw. verbessert werden? 

─ Wie will die Staatsregierung die Wasserkraftnut-
zung an die Vorgaben der WRRL anpassen? 

─ Welcher Anteil der WRRL-relevanten Fließgewäs-
ser sowie Seen entsprechen zu diesem Zeitpunkt 
dem guten ökologischen Zustand bzw. Potenzial? 

─ Werden Anlagen, die mittelfristig keine neue was-
serrechtliche Genehmigung benötigen, von dem 
geplanten Leitfaden erfasst? 

─ Ab welchem Zeitpunkt müssen die Regelungen 
des geplanten Leitfadens eingehalten werden? 

─ Wie viele Anlagen mit und ohne wasserrechtlicher 
Bewilligung sind in den nächsten fünf Jahren in 
der Praxis behördlich dazu verpflichtet ihre Rest-
wassermengen gemäß dem Leitfaden neu zu be-
rechnen? 

─ Warum werden Wasserentnahmen für landwirt-
schaftliche Bewässerung und für Teichbewirt-
schaftung nicht nur durch den Leitfaden beurteilt, 
sondern erfordern weitere Abwägungsschritte und 
welche sind dies? 

─ Wie bewertet die Staatsregierung die Wirksamkeit 
der technischen Gewässeraufsicht, der Messnet-
ze und Überwachungsprogramme? 

─ Wie stellt die Staatsregierung sicher, dass nach 
der Überprüfung des Gewässerzustands und des 
Grades der Einhaltung der Umweltziele sowie der 
Überwachung von Wasserschutzgebieten notwen-
dige Konsequenzen eingeleitet werden? 

 

 

Begründung: 

Seit Dezember 2017 ist ein Entwurf des Mindestwas-
serleitfadens bei Verbänden und Wasserkraftbetrei-
bern im Umlauf. Zu diesem Entwurf kursieren in der 
Öffentlichkeit allerlei Fragen. 

Die Staatsregierung wird daher aufgefordert, im Aus-
schuss für Umwelt und Verbraucherschutz einen Be-
richt zu dem Entwurf des Mindestwasserleitfadens ab-
zugeben. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Florian von Brunn, Klaus Adelt, 
Harry Scheuenstuhl u.a. SPD 
Drs. 17/22242 

Bericht zur Umsetzung des Mindestwasserleitfadens 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Klaus Adelt 
Mitberichterstatter: Volker Bauer 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbrau-
cherschutz federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse 
haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 88. Sit-
zung am 28. Juni 2018 beraten und e i n s t im m i g  Zustim-
mung empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Florian von Brunn, Klaus 
Adelt, Harry Scheuenstuhl, Herbert Woerlein, 
Annette Karl, Natascha Kohnen, Andreas Lotte, 
Bernhard Roos, Günther Knoblauch, Susann Bie-
defeld SPD 

Drs. 17/22242, 17/23492 

Bericht zur Umsetzung des Mindestwasserleitfa-
dens 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, zum Entwurf 
des Mindestwasserleitfadens im Ausschuss für Um-
welt und Verbraucherschutz einen Bericht abzugeben. 

In diesem Bericht soll unter anderem auf folgende 
Fragen eingegangen werden: 

─ Bis zu welchem Zeitpunkt werden in Bayern die 
Vorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
in allen betroffenen Gewässern umgesetzt? 

─ Mit welchen Konsequenzen müssen deutsche 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Bayern 
rechnen, sollten die Ziele der WRRL bis zum oben 
genannten Zeitpunkt nicht erfüllt werden? 

─ Durch welche geeigneten Maßnahmen soll eine 
weitere ökologische und chemische Verschlechte-
rung der Gewässer vermieden und deren Zustand 
geschützt bzw. verbessert werden? 

─ Wie will die Staatsregierung die Wasserkraftnut-
zung an die Vorgaben der WRRL anpassen? 

─ Welcher Anteil der WRRL-relevanten Fließgewäs-
ser sowie Seen entsprechen zu diesem Zeitpunkt 
dem guten ökologischen Zustand bzw. Potenzial? 

─ Werden Anlagen, die mittelfristig keine neue was-
serrechtliche Genehmigung benötigen, von dem 
geplanten Leitfaden erfasst? 

─ Ab welchem Zeitpunkt müssen die Regelungen 
des geplanten Leitfadens eingehalten werden? 

─ Wie viele Anlagen mit und ohne wasserrechtlicher 
Bewilligung sind in den nächsten fünf Jahren in 
der Praxis behördlich dazu verpflichtet ihre Rest-
wassermengen gemäß dem Leitfaden neu zu be-
rechnen? 

─ Warum werden Wasserentnahmen für landwirt-
schaftliche Bewässerung und für Teichbewirt-
schaftung nicht nur durch den Leitfaden beurteilt, 
sondern erfordern weitere Abwägungsschritte und 
welche sind dies? 

─ Wie bewertet die Staatsregierung die Wirksamkeit 
der technischen Gewässeraufsicht, der Messnet-
ze und Überwachungsprogramme? 

─ Wie stellt die Staatsregierung sicher, dass nach 
der Überprüfung des Gewässerzustands und des 
Grades der Einhaltung der Umweltziele sowie der 
Überwachung von Wasserschutzgebieten notwen-
dige Konsequenzen eingeleitet werden? 

Die Präsidentin 

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Die unter den Nummern 5 und 6 aufgeführten nichtlegislativen Vorhaben der Euro­

päischen Union betreffend "das Lehren und Lernen von Sprachen" und "die gegensei­

tige Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen" greifen in die ausschließ­

liche Gesetzgebungskompetenz der Länder ein. Die federführenden Ausschüsse und 

der endberatende Ausschuss schlagen daher eine entsprechende Stellungnahme ge­

genüber der Europäischen Kommission vor. Die Beschlussempfehlungen wurden für 

Sie mit aufgelegt. Am Dienstag hat der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Diens­

tes noch ausstehende Mitberatungen zu den Anträgen, bei denen die Frist verkürzt 

wurde, abgeschlossen. Es sind dies die unter den Nummern 147, 149 und 170 aufge­

führten Anträge. Die Voten der Ausschüsse sind in der Abstimmungsliste enthalten.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und der GRÜNEN. Gibt es Gegenstimmen? – Keine. Stimment­

haltungen? – Herr Muthmann (fraktionslos). Damit übernimmt der Landtag diese 

Voten.
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